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I. Name 
Der Verein führt den Namen DJK 09 Mülheim-Ruhr. 
Er ist gegründet 1909 und wurde am 15.06.1951 wiede rgegründet als 
Rechtsnachfolger des im Jahre 1934 durch die NS-Beh örde aufgelösten Vereins 
DJK Nord Mülheim-Ruhr. Der Verein ist im Vereinsreg ister eingetragen und führt 
die Bezeichnung "e.V.". Der Verein führt die DJK-Ze ichen. Seine Farben sind 
grün/weiß. 
 
II. Wesen und Ziele  

1. Der Verein will sachgerechten Sport ermöglichen und der gesamtmenschlichen 
Entfaltung nach der Botschaft Christi dienen. Er ve rsteht sich als 
Bildungsgemeinschaft für seine Mitglieder. Der Vere in fördert die 
Jugendarbeit, wobei er die Eigenstellung der DJK-Sp ortjugend  anerkennt; 
die Jugend des Vereins führt und verwaltet sich sel bständig und 
entscheidet über die Verwendung der ihr zufließende n Mittel. Das Nähere 
regelt die Jugendordnung. 

2. Der Verein DJK 09 Mülheim-Ruhr e.V. mit Sitz in Mülheim an der Ruhr 
verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemei nnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der  Abgabenordnung 1977. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht i n erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dür fen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitgli eder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zwecke der Körperschaft fremd sind, oder du rch unverhältnismäßig 
hohe Vergütung begünstigt werden. Ausgenommen davon  ist die Zahlung einer 
steuerfreien Ehrenamtspauschale i. S. des §3 Nr. 26 a EStG in der jeweils 
gültigen Fassung bis zum zulässigen Höchstbetrag an  Vorstandsmitglieder. 

3. Die DJK 09 Mülheim-Ruhr e. V. tritt ausdrücklich  für einen humanen, 
manipulations- und dopingfreien Sport ein und erken nt die internationalen 
Anti-Doping-Bestimmungen, insbesondere den World-An ti-Doping-Code, sowie 
die entsprechenden Ordnungen des Deutschen Behinder tensportverbands (DBS) 
und des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e. V.  (LSB) an. 

4. Die DJK 09 Mülheim-Ruhr e. V. setzt sich für die  Gleichstellung von Frauen 
und Männern ein 

 
III. Aufgaben 

Der Erreichung dieser Ziele dienen folgende Aufgabe n: 

1. Der Verein fördert den Leistungs- und Breitenspo rt sowie die Durchführung 
des Behinderten- und Rehabilitationssports durch 
-  die Errichtung von Sportanlagen. 
-  die Förderung sportlicher  Übungen und Leistunge n, einschließlich 

sportlicher Jugendpflege, in den einzelnen Abteilun gen und Sportarten. 
Die Sportpflege des Vereins richtet sich grundsätzl ich nach den 
Bestimmungen Amateursports. Ausnahmen regeln sich n ach den Bestimmungen 
des betreffenden Fachverbandes im Einvernehmen mit dem DJK-
Bundesverband. 

-  die Bestellung geeigneter Übungsleiter und -leit erinnen. 
-  die notwendige Ausbildung aller Führungskräfte d urch Teilnahme an 

Schulungskursen. 
-  das Angebot von Bildungsgelegenheiten und die He ranbildung des 

Führungsnachwuchses. 

2. Er hält bildende Gemeinschaftsabende. 
Er bemüht sich um die Erziehung und Bildung seiner Mitglieder in Freizeit 
und Gemeinschaft zu verantwortungsbewußten Christen  und Staatsbürgern, zur 
Achtung der Andersdenkenden und Wahrung der Würde d es Einzelnen in einer 
freien, rechtsstaatlichen, demokratischen Lebensord nung. 
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3. Er sorgt für die Erfüllung der vorgeschriebenen Versicherungspflicht 
(Sporthilfe). 

4. Er nimmt teil an den gemeinsamen Veranstaltungen , Konferenzen und 
Schulungen der DJK im Kreis-, Diözesan-, Landes- un d Bundesverband und ist 
bemüht um Verbreitung und Auswertung des DJK-Schrif ttums und anderer 
geeigneter Schriften. 

5. Er arbeitet mit den örtlichen Sportvereinen in g uter sportlicher 
Kameradschaft zusammen und ist bereit, Mitglieder f ür Führungsaufgaben im 
Sport zur Verfügung zu stellen. Die Zusammenarbeit mit den deutschen 
Sportverbänden und den Sportvereinen hat zur Voraus setzung die 
parteipolitische Neutralität und die religiöse und weltanschauliche 
Toleranz. 

6. Er ist bereit, Aufgaben in Kirche und Gesellscha ft mitzutragen. 

7. Er vertritt das Anliegen des Sports in Kirche un d Gesellschaft. 

8. Den Mitgliedern der DJK-Sportjugend werden jugen dgemäße Angebote gemacht 
für einen persönlichkeits- und sachgerechten Sport,  für Weiterbildung und 
Freizeitgestaltung. Die Vereinsjugendordnung, die f ür die DJK-Sportjugend 
verbindlich ist, ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
IV.   Verbandszugehörigkeit 

1. Der Verein ist Mitglied des DJK Sportverbandes, des katholischen 
Bundesverbandes für Leistungs- und Breitensport. Er  unterliegt dessen 
Satzung und Ordnungen. Diese Vereinsatzung unterlie gt der Genehmigung des 
DJK-Bundesverbandes. 

2. Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes bz w. der Fachverbände und 
untersteht zugleich deren Satzungen und Ordnungen m it gleichen Rechten und 
Pflichten. 

 
 
V. Mitgliedschaft 

1. Der Verein nimmt in ökumenischer Offenheit jeden  als Mitglied auf, der die 
Ziele und Aufgaben der DJK anerkennt. 

2. Der Verein unterscheidet in der Mitgliedschaft 

a) Aktive Mitglieder 
b) Passive Mitglieder 
c) Ehrenmitglieder 
d) Förderer 
Der Verein ehrt seine Mitglieder gemäß der jeweils gültigen DJK-
Ehrenordnung. 

3. Die Mitglieder über 16 Jahre haben Stimm- und Wa hlrecht. 

4. Aufnahme, Austritt, Ausschluß 

a) Die Anmeldung zur Aufnahme in die DJK 09 Mülheim -Ruhr erfolgt durch 
schriftlichen Aufnahmeantrag beim Vereinsvorstand. Bei minderjährigen 
Antragstellern ist die schriftliche Einwilligung de r gesetzlichen 
Vertreter (Eltern, Vormund) erforderlich.  Über die  Aufnahme von 
Mitgliedern entscheidet der Vereinsvorstand. 

b) Die Mitgliedschaft endet außer durch Tod durch A ustritt oder Ausschluß aus 
dem Verein. 

c) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schrif tliche Erklärung an den 
Vorstand. Die schriftliche Erklärung muß bis zum 31 .05. bzw. 30.11. eines 
Jahres eingegangen sein. Sie wird zum Ende des Halb jahres wirksam. 

d) Über den Ausschluß eines Mitgliedes aus dem Vere in entscheidet der 
Vereinsvorstand. Der Ausschluß hat zu erfolgen, wen n das Mitglied 
offenkundig und fortgesetzt gegen die satzungsgemäß  geforderten 
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Mitgliederverpflichtungen verstößt. 
Dem Mitglied, das ausgeschlossen werden soll, ist G elegenheit zur 
Rechtfertigung zu geben.  Über den Ausschluß entsch eidet der Vorstand 
durch Beschluß, der schriftlich niederzulegen, mit Gründen zu versehen und 
vom Vorsitzenden sowie einem weiteren Vorstandsmitg lied zu unterzeichnen 
ist. Der Beschluß ist dem betroffenen Mitglied durc h Einschreibebrief 
zuzustellen. Gegen diesen Beschluß ist die Berufung  an einen 
Rechtsausschuß des Vereins oder den Vorstand des DJ K-Kreis- und 
Diözesanverbandes zulässig. 

e) Kommt ein Mitglied mit der Zahlung seines Beitra ges für die Dauer von 2 
Jahren in Rückstand, so ist dessen Ausschluß im Weg e des vereinfachten 
Ausschlußverfahrens durch Streichung aus der Mitgli ederliste durch den 
Vorstand zulässig. 

 
5.    Pflichten der Mitglieder sind: 

a) die Satzungen und Ordnungen der DJK anzuerkennen ; 
b) am Sport- und Gemeinschaftsleben der DJK (kultur elle und religiöse 

Veranstaltungen) und an der Mitgliederversammlung t eilzunehmen; 
c) eine faire, kameradschaftliche Haltung zu zeigen  und sich zu bemühen, als 

Christ zu leben, bzw. das Christentum zu achten; 
d) die Pflichten gegenüber den Verbänden des deutsc hen Sports zu erfüllen; 
e) die festgesetzten Beiträge vorschüssig zu entric hten. 
 

VI. Organe 

Die Organe zur Leitung und Verwaltung des Vereins s ind 
 - der Vorstand (ggfs. geschäftsführender Vorstand)  
 - die Mitgliederversammlung 
 
Der Vereinsvorstand 

1. Zusammensetzung 

a) Zum Vereinsvorstand gehören der Vorsitzende, der  stellvertretende 
Vorsitzende (einer der Vorsitzenden sollte eine Fra u sein), der geistliche 
Beirat, der Geschäftsführer (Schriftführer), die Fr auenwartin, der 
Sportwart und/oder die Sportwartin, der Jugendleite r und/oder 
Jugendleiterin, und dessen/deren Stellvertreter/in,  der Kassenwart, die 
Abteilungsleiter und -leiterinnen für die einzelnen  Sportarten und der 
Pressewart. 

b) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitz ende sind Vorstand im 
Sinne des § 26 BGB. Jeder von ihnen ist allein bere chtigt, den Verein zu 
vertreten. Im Innenverhältnis wird bestimmt, daß de r stellvertretende 
Vorsitzende nur vertretungsberechtigt ist, wenn der  Vorsitzende verhindert 
ist. 
 

2. Aufgabe des Vereinsvorstandes 

ist die Leitung und Verwaltung des Vereins nach Maß gabe der Satzung und der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die allgem eine Vertretung des 
Vereins nach außen und innen. 

Pflichten des Vereins als Mitglied des Bundesverban des sind: 

a) An den gemeinsamen Veranstaltungen und Tagungen des Kreis-, Diözesan-, 
Landes- und Bundesverbandes teilzunehmen; 

b) die Beschlüsse der Organe des Bundesverbandes zu  erfüllen, 
c) die festgesetzten Beiträge termingemäß an den Bu ndesverband, Diözesan- und 

Kreisverband sowie an die Fachverbände und Landessp ortbünde zu leisten; 
d) die Vereinssatzung bei Satzungsänderung des Bund esverbandes entsprechend 

anzugleichen; 
e) für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den Landessportbünden und 

Fachverbänden zu sorgen. 
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3. Aufgaben der Vorstandsmitglieder 

Alle Vorstandsmitglieder sind mitverpflichtet und m itverantwortlich für 
die Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der DJK. 
Die Aufgaben sind im einzelnen: 

a) Der Vorsitzende ist für die Führung des Vereins verantwortlich. Er 
vertritt den Verein nach innen und außen, beruft un d leitet die Sitzungen 
und Versammlungen. 

b) Der stellvertretende Vorsitzende unterstützt den  Vorsitzenden bei der 
Erfüllung dessen Aufgaben und vertritt ihn im Verhi nderungsfall. 

c) Der geistliche Beirat erfüllt seine Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand, mit dem er sich um die religiöse Bild ung und um die 
allgemeinen erzieherischen Aufgaben im Verein bemüh t. Zu seinen besonderen 
Aufgaben gehört der seelsorgerische Dienst an den V ereinsmitgliedern. 
Besteht ein geschäftsführender Vorstand, so ist der  geistliche Beirat 
Mitglied. 

d) Der Geschäftsführer (Schriftführer) führt die la ufenden Vereinsgeschäfte 
im Auftrage des Vorstandes, er führt den Schriftwec hsel des Vereins, 
fertigt die Protokolle und Einladungen, führt die M itgliederliste und das 
Vereinsarchiv, schreibt die Vereinschronik. 

e) Die Frauenwartin sorgt für die Durchführung der Aufgaben des Frauensports 
und vertritt die Anliegen des Frauensports im Vorst and. 

f) Der Sportwart und/oder die Sportwartin sind vera ntwortlich für den 
gesamten Sportbetrieb des Vereins. 

g) Dem Jugendleiter und/oder der Jugendleiterin sin d die Betreuung und 
Vertretung der Jugend- und Schülerabteilungen aufge tragen. Sie erfüllen 
ihre Aufgaben im Rahmen der DJK-Jugendordnung. 

h) Der Kassenwart verwaltet die Kasse und stellt de n Jahresabschluß und den 
Haushaltsplan auf. Die Kasse wird von den gewählten  Kassenprüfern unter 
Vorlage der Bücher und Belege geprüft. 

i) Die Abteilungsleiter/-innen haben die verantwort liche Leitung ihrer 
Abteilung, sorgen für die Aufstellung der Mannschaf ten, für deren 
geordneten Spielbetrieb, für Mannschaftsabende und Spielersitzungen, für 
die Mannschaftsbegleitung und für die technische Au sbildung. Sie sind für 
die Haltung und Disziplin mitverantwortlich. Die Ab teilungsleiter/-innen 
werden bei ihren Aufgaben nach Bedarf durch Spieler ausschüsse, Spiel-, 
Mannschafts- und Riegenführer unterstützt. 

j) Der Pressewart arbeitet in der Redaktion der Ver einszeitung mit, hält 
Verbindung mit den Pressestellen im Kreis-, Diözesa n- und Landesverband 
und mit dem DJK-Sportamt und unterstützt die Verbre itung der DJK-
Verbandszeitschrift. 

 
4. Wahl und Beschlussfähigkeit 

Die Mitglieder des Vereinsvorstandes werden von der  
Jahresmitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung ) auf zwei Jahre gewählt. 
Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Der geistliche Beirat wird von der 
kirchlichen Stelle im Einvernehmen mit dem Vorstand  bestellt. Der 
Jugendleiter und die Jugendleiterin werden auf der 
Jahresmitgliederversammlung der Jugend von den Mitg liedern der DJK-
Sportjugend im Alter von 10 bis 18 Jahren gewählt u nd von der 
Mitgliederversammlung bestätigt. Die Warte (Abteilu ngsleiter/-innen) für die 
einzelnen Sportarten werden von ihren Abteilungen g ewählt und von der 
Mitgliederversammlung bestätigt. 
Der Vereinsvorstand tritt in der Regel alle zwei Mo nate zusammen. Der 
Vorstand trifft seine Beschlüsse in Vorstandssitzun gen, die vom Vorsitzenden 
einberufen werden. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens fünf 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Er faßt alle Bes chlüsse mit einfacher 
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Mehrheit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
Es werden nur die abgegebenen Stimmen gezählt; die Stimmen derjenigen, die 
sich der Stimme enthalten, werden nicht mitgezählt.  

 
 
Die Mitgliederversammlung 

 
Der Verein hält die Mitgliederversammlung in folgen den Formen ab: 

-  Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) 

-  Außerordentliche Mitgliederversammlung 

1. Zusammensetzung 

Zur Mitgliederversammlung gehören der Vereinsvorsta nd und die über 16-
jährigen Mitglieder. 

2. Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

a) Beratung und Beschlußfassung über Angelegenheite n von grundsätzlicher 
Bedeutung für den Verein. 

b) Wahl und Entlastung des Vorstandes oder von Vors tandsmitgliedern und Wahl 
der Kassenprüfer. 

c) Bestätigung des von der Jahresmitgliederversamml ung der Jugend gewählten 
Jugendleiter/innen sowie der von den Abteilungen ge wählten 
Abteilungsleiter/-innen. 

d) Beschlußfassung über die Jahresrechnung des Vere ins über das abgelaufene 
Geschäftsjahr. 

e) Festsetzung der Vereinsbeiträge. 
 
Wenn die Mitgliederversammlung als Jahresmitglieder versammlung (einmal 
jährlich) durchgeführt wird, liegt ihr folgende Tag esordnung zu Grunde: 
Entgegennahme der Jahresberichte, Vorlage der Jahre sabrechnung des Vereins 
für das abgelaufene Haushaltsjahr  durch den Kassen wart, Bericht der 
Kassenprüfer, Entlastung des Vorstands, Wahl der Ka ssenprüfer, Verabschiedung 
des Haushaltsplanes und Neufestsetzung der Höhe des  Vereinsbeitrages, Annahme 
des Jahresplanes, Verschiedenes. 

Die Einladung zur Jahresmitgliederversammlung oder außerordentlichen 
Mitgliederversammlung ist dem DJK-Kreis- und Diözes anverband zu übersenden. 
Es kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung  einberufen werden, wenn 
der Vorstand es mit einfacher Stimmenmehrheit besch ließt oder wenn 1/3 der 
Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter  Angabe der Gründe beim 
Vorstand beantragen. 
 

Verfahrensbestimmungen: 
Die Mitgliederversammlung ist vom Vorsitzenden schr iftlich unter Angabe der 
Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von m indestens zwei Wochen 
einzuberufen. Anträge auf Änderung der Satzung und zu den Angelegenheiten, 
bei denen zur Beschlußfassung eine 3/4 Mehrheit erf orderlich ist, müssen 1 
Woche im voraus schriftlich beim Vorstand eingereic ht werden. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn s ie ordnungsgemäß geladen 
ist. Das Vorschlagsrecht für die Wahlen hat jedes M itglied der 
Mitgliederversammlung und der Vereinsvorstand. Wahl en werden grundsätzlich in 
geheimer Abstimmung durchgeführt. 

Eine Abstimmung durch Handzeichen genügt, wenn dies e beantragt wird und sich 
kein Widerspruch ergibt. 

Die Mitgliederversammlung wählt und faßt ihre Besch lüsse, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit . Jedes Mitglied hat eine 



Satzung der DJK 09 Mülheim-Ruhr eV. 7 

Stimme. Es werden nur die abgegebenen Stimmen gezäh lt; Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung. Die Stimmen derjenigen, die sic h der Stimme enthalten, 
werden nicht mitgezählt. Wählbar ist jedes volljähr ige Vereinsmitglied. 

Die in einer Mitgliederversammlung gefaßten Beschlü sse sind in einem 
Protokoll festzuhalten, das vom Vorsitzenden und de m Geschäftsführer 
(Protokollführer) zu unterzeichnen ist. 
 
 

VII. Austritt 
 
Der Austritt (aus dem Bundesverband) kann nur in ei ner mit dem 
Tagesordnungspunkt "Austritt" mit einer Frist von m indestens zwei Wochen 
einberufenen Mitgliederversammlung mit 3/4-Mehrheit  bei Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglie der beschlossen werden. Die 
Einladung zur Mitgliederversammlung ist gleichzeiti g dem Kreisverband und dem 
Diözesanverband zu übersenden. Der Austrittsbeschlu ß (Auszug aus dem Protokoll) 
ist dem Kreis-, Diözesan- und Bundesverband mitzute ilen. Der Austritt wird erst 
rechtskräftig am Ende des Kalenderjahres. 

Im Falle des Ausschlusses oder des Austritts des Ve reins aus dem Bundesverband 
fallen Vermögenswerte, die dem Verein zum Zwecke de r Sportpflege vom 
Bundesverband, Bistum oder der Pfarrgemeinde zur Ve rfügung gestellt wurden, an 
den Geber zurück. 
 
VIII. Selbstauflösung 
 
Die Selbstauflösung des Vereins kann nur in einer m it dem Tagesordnungspunkt 
"Selbstauflösung" mit einer Frist von 14 Tagen schr iftlich einberufenen 
Mitgliederversammlung mit 3/4-Mehrheit bei Anwesenh eit von mindestens der Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden . 
Sollte bei der ersten Versammlung nicht die erforde rliche Hälfte der Mitglieder 
anwesend sein, so ist eine zweite Versammlung schri ftlich mit gleichen Fristen 
einzuberufen, die dann in jedem Fall beschlußfähig ist. Die Einladung zur 
Mitgliederversammlung ist gleichzeitig dem DJK-Krei sverband, dem Diözesanverband 
und dem DJK-Sportverband zu übersenden. Der Selbsta uflösungsbeschluß (Auszug aus 
dem Protokoll) ist dem DJK-Kreis- und Diözesanverba nd sowie dem DJK-Sportverband 
unverzüglich mitzuteilen. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe günstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an das Bistum Essen, das es un mittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
 


